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Norm

§54 EO

§379 EO

Rechtssatz

1.) Ein Begehren ist dann schlüssig, wenn sich der behauptete Sachverhalt unter den Tatbestand eines Rechtsatzes

subsumieren lässt und die Rechtsfolge dieses Rechtssatzes dem Klagebegehren entspricht.

2.) Im Verfügungsverfahren ist die richterliche Anleitungspflicht eingeschränkt.

3.) Der Vorbehaltserbe haftet den P ichtteilsberechtigten nach der Einantwortung pro viribus, nicht bloß cum viribus

hereditatis.
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Schlagworte
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